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08. November  2017                                         SONDERDRUCK Nr. 3/2017 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Wahl zum Bürgermeister 

am 05. November 2017 

in der Gemeinde Priestewitz 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 05. November 2017 das Wahlergebnis ermittelt. 

 

I. Ergebnis der Wahl 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten 2.558 
 

2. Zahl der Wähler 
 

1.902 
 

3. Zahl der ungültigen Stimmen 
 

10 
 

4. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 
 

1.892 
 

5. Zahl der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen in festgestellter Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl: 
 
 
Wahlvorschlag 
(Name der Partei  
/Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/Kennwort) 
 

Familienname, Vorname Beruf oder Stand Anschrift 
(Hauptwohnung) 

Stimmen 

Gajewi Gajewi, Manuela  Verwaltungsfachwirtin, 
Hauptamtsleiterin 

Bergstraße 20 
01561 Priestewitz,  
OT Blattersleben 
 

1.592 

Frentzen Frentzen, Susann  Bürgermeisterin Kottewitzer Straße 3 
01561 Priestewitz 
 

300 

                        

Gewählt wurde: Gajewi, Manuela 
 
II. Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem 
Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des Grundes bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen, erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend 
macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens ein Prozent der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte beitreten. 
 
 
Priestewitz, 06. November 2017     Frentzen 
        
        Bürgermeisterin 
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Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 05.11.2017 in den Wahlbezirken 
 

           
Wahlbezirk Wahlberechtigte Wähler Stimmen 

Von den gültigen 
Stimmen entfallen auf 
die Wahlvorschläge : 

  

ohne 
Brief-

wähler 
Brief-
wähler gesamt 

insge-
samt 

davon 
Brief-

wähler 
un-
gültige gültige Frentzen Gajewi 

Priestewitz 492 68 560 352 0 1 351 38 313 

Kmehlen 435 65 500 302 0 3 299 51 248 

Zottewitz 162 19 181 125 0 0 125 6 119 

Blattersleben 163 16 179 134 0 0 134 5 129 

Lenz 384 28 412 267 0 2 265 22 243 

Baßlitz 393 17 410 291 0 2 289 113 176 

Strießen 264 52 316 181 0 0 181 23 158 

Briefwahlvorstand 0 0 0 250 250 2 248 42 206 

Insgesamt 2.293 265 2.558 1.902 250 10 1.892 300 1.592 

Ergebnis in %       74,35 %     100% 15,86 % 84,14 % 
 
Für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeisterwahl am 5. November 2017 möchte ich allen Mitgliedern der Wahlvorstände und 
des Wahlausschusses sowie den Beschäftigten der Gemeinde Priestewitz ganz herzlich danken. 
Durch Ihre engagierte Mitarbeit wurde ein reibungsloser und korrekter Wahlablauf mit einem schnellen Wahlergebnis möglich. 
 
 
C. Wieltsch 
Vorsitzende des Gemeindewahlausschusse 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die letzten Wahlmonate und -wochen haben nicht nur auf Bundesebene sondern auch unsere Gemeinde in Atem gehalten und vor 

neue Herausforderungen gestellt, die nun im Kleinen gemeistert werden müssen. Diese Wahl hat erneut gezeigt wie polarisierend und 

belastend die Art und Weise der Auseinandersetzung sein kann. Das sich diese Diskussion um das Amt des Bürgermeisters in dieser 

Form zuspitzte und zum Konflikt führte war nicht nachvollziehbar zumal ein klar positives Leistungsergebnis zum Wohl der Gemeinde 

vorliegt. Dennoch erschöpft sich Demokratie eben nicht mit dem Gang zur Wahlurne. Konstruktive Demokratie muss gelebt werden 

von jedem Einzelnen, auf jeder parlamentarischen Ebene. Die loyale und respektvolle Arbeit miteinander zum Wohl der Gemeinde 

muss weiter fortgesetzt werden. Ich bin optimistisch und ermutige Sie, dass Sie sich als Bürger weiter in die Gemeindearbeit 

einbringen, um die Zukunft positiv zu gestalten und in guter Weise fortzuführen, was für die Gemeinde durch die bisher erfolgreiche 

Arbeit von mir und den Mitarbeitern geleistet wurde. Ich hinterlasse eine finanziell sehr solide und auf die Zukunft ausgerichtete 

modernisierte Gemeinde, welche für meine Nachfolgerin ein äußerst vorteilhaftes und bekanntes Arbeitsumfeld darstellt. Ich wünsche 

meiner Nachfolgerin für ihr neues Wahlamt gutes Gelingen und hoffe, dass mit Abschluss der Bürgermeisterwahlen wieder 

Sachlichkeit und Besonnenheit eintritt. Denn Priestewitz ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. 

 

Frentzen 
Bürgermeisterin 


